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Im Nam en des Be Ichs • 

› 

aus Immenstadt, Oberer 
zu Immens ta dt, 

aus Kempten, 
1897 zu Kempten, 

a geb. 
I, geboren am 1 

ue rw ı 

ı 

IN der Strafsache gegen 
1.) den Hilfsarbeiter J 2 

, geboren am 
2.) den Kbrbmacner .F[::] G 

, geboren am 
5-) die Kbrbmachereehefrau A 

aus Kempten, I L I 
zu.p7rontenr Ted, 

zu 1 und 2 e. zt. in der Gefangenenanetalt in Leipzig in Hurt, 
wegen vbrberettung'zum Hachuerrat, 

hat das Re tehsgerfcht, Für teneenat, in der öffentlichen* 
SitzuNg vom 28. Juli 1953! an welcher teilgenommen haben 
als. Richter: ` 

der Beichegerichterat Driver als Vbrettzender 
und die Ref chsgerfchtsräte Hengelkoch, Lv. Weipert, 
er. Hertel und Dr. Schultze, 

als Beamter der lstaateanwaltechajt: 
der Erste Staatsanwalt Hantel, 

als urkundebeamter der Geschäftsstelle: 
der Oberjustizsekretär Müller, 

nach mündlicher Färhandlung für Recht erkannt: 
Die Angeklagte Ehefrau a wird .f r e z a e s p r 0'- 

c h e n „ 

.Die Angeklagten g und e werden 
wegen Fbrbereitung eines hoChverrätertechen Unternehmens verurteilt 

Z zu einem Jahr neun Hbnaten Gefängnis, 
G zu zwei Jahren Gefängnis» 

von den Strafen sind Je acht Hbnate durch die Untersuchungshaft 
verbüßt. 

Die 

* 

I 
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Die Kosten des Verfahrens, soweit es die Ehefrau G 2›e= 
trifft, werden der Staatskasse, die übrigen Kosten werden den Ange= 
klagten z und 0 auferlegt. . 

Rechts Von wegen. 

Gründe. 

Gegen d i e  d r e i  Angeklagten ZU l, F[--l 4 | und A{ 
ı 

| O 
i s t  Anklage erhoben, zu Kempten im Juni und Juli  1932 fortgesetzt 
gemeinschaftlich das hochverräter Asche Unternehmen, d i e  Verfassung 
des Deutschen Reiches gewaltsam zu ändern, vorberei tet  zu haben, 

- Verbrechen gegen d i e  .ç›l§ 81 ztff .  2 ,  86, 47 StGB., § 1 des 
7.  T e i l s  der dr i t ten  Verordnung des Heichspräsídenten .nur 

r Sicherung von Wirtschaft und Finanzen ıaıd zur Bekämpfung Pol i= 
t ischen Ausschreitungen vom 6. Oktober 1932 ( He8ı. s. 537), .. 

Die  Hauptverhandlung hat folgendes ergeben: 

I. 
1.) Der Angeklagte Z , der nach dem Besuch der Volks schule 

zunächst 1 1/2 Jahre lang als íhbr tkarbetter gearbeitet hatte, war 
anschl teßend Schlosserlehrltng in den Hüttenwerken in sonthofen und 
besuchte auch etwa 1/z Jahr lang die Hüttenwerksschule. IN Herbst 
1929 wurde er für 6 Monate' arbeitslos, dann fand er bis Januar 1951 
bei der Stadt Immenstadt .Beschäftigung als .Hilfsarbeiter. IN nur 
1951 trat er bei der Ref chswehr-ein. Nach seiner .Ausbildung zeit in 
Landshut kam er Anfang September 1931 zu der 12. KOmpagnie des III- 
(Gebirgsjåger) Batalltons des 19. (bayerischen) Reichswehrínfanter te= 
regíments in Kempten, von der er am 31. Harz 1932 auf Grund des § 24 
der Hëeresergänzungsbesttmmung wegen mangelnder Eignung vorzeitig 
entlassen wurde. Während seiner .Dienstzeit erhielt er verschiedene 
.Dtseipltnarstrafen. «Seine Führung wird als Mangelhaft bezeichnet. ET 
hat erklärt, er Set mit einem bitteren Gefühl aus der He ichswehr 
ausgeschieden, Er gibt zu, wahrend seiner .Utlttärzeit darüber unter= 
richtet worden zu sein, daß die Kommunisten versuchen, sich an 
He íchswehrsoldaten und an ehemalige'Reichswehrangehör tue heraneuma= 
Chen und sie auszufragen. Er gibt auch zu, bei seinem Ausscheiden 
aus der Bgichswehr von seinem Kompagntechef darüber belehrt worden 
zu Sein, daß er sieh auch nach seinem .Ausscheiden durch. eine 8ekannt: 

Gabe 
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Gabe von mit ttärisehen Angelegenheiten strafbar mache. „ 

.Ler Angeklagte Z - hat eine Zugehörigkeit zu der KPD. in .Ab= 
rede gestellt. Er hat behauptet, er sei durch seine Geliebte, die 
Fhbrikarbeíterin , die er am Tage seiner Entlassung Ken= 
neu lernte und mit der er dann täglich zusammen war, in Beziehungen 
mit KPD«=Angehör gen gekommen, insbesondere auch nach einiger zeit 
mit den Eheleuten q--l. mit ı=1--l Ei | nabe er sich häufig aber 
Kommunismus unterhalten. Er wohnte in der nähe und kam täg= 
lieh in deren Wohnung. zl I hat zugegeben, daß er mit der .KRD. 
sympathisiert habe. es war ihm geständltch bekannt, daß die KPD. die 
gewaltsame Errichtung eínee Sowjet deutschlands nach russischem Muster 
erstrebt und daß sie zur Vorbereitung dieses Zieles bemüht tet, 
Heíehewehr und Polizei in ihrem Sinne zu bee injluesen. Lin Begriff 
der Zersetzung kennt der Angeklagte .von seiner .Hílitärzeit her. 

LNr Angeklagte ' Zl . | tet vorbestraft: 
1.) am ll. Juni 1932 vom .Amtsgericht f n  Kempten wegen UNterschlagung 

mit zwei Wochen Gefängnis, 
2.) am 13. Juni 1932 vom .Amtsgericht in Kempten wegen Betrugs mit 

1 Monat Gefängnis, 

- beide Strafen e n d  durch Amneette erlassen - 
3.) am 11. November 1932 vom .Amtsgericht in. Kempten wegen UNter: 

schlagring mit 1 *ebnete Gefängnis, . 
4.) am 11. .November 1952 vom .Amtsgericht in Kempten wegen Betrugs: 

Versuchs mit 1 Hbnat 1 Woche Gesamtgefängnie unter Einrechnung 
der Strafe ziffer 3- .Diese Strafe hat er verbal. 
Er war seit dem 26. .November 1932 in dieser Sache in gertahtl í= 

eher UNtersuchungshaft. 
2.) .Der Angeklagte ff--¶ 04 I war nach dem .Besuch der VOlksechu= 

le als ungelernter .Arbeiter in einer Pbbrík und später als Käseealzer 
tätig, bis er im Februar 1917 zum Heereedienst e angezogen wurde. Er 
behauptet, er sei im September 1917 zu einem Ihfonterieregtment an 
die Westfrvnt gekommen Und leicht verwundet worden. .Nach Verbüßung 
einer Gefängnisstrafe' von 3 Monaten wegen unerlaubter Entfernung Set 
er wieder ins Feld gekommen, wo' er steh das EK- II erworben und 
kurz vor Kriegsende eine Gasvergiftung erlitten habe. Im Jahre 1919 
beteiligte etcN der .Angeklagte e an gewaltsamen spartaktetischen 
Umeturxversuehen in Kempten. Er versuchte mit einer größeren Anzahl 
von Fe†son8fl die gewaltsame .Befreiung von øefengenen aus dem .Landge= 
riahtegefängnís in Kempten und wirkte bei einem Überfall auf die Uh= 

. 

i 
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terkunft des eher al gen II; Bataillons des 20. Infanterieregiments 
in der alten Realschule in Kempten mit, bei dem 'Gewehre und üaschineg 
gewehre unter .Anwendung von Gewalt entwendet wurden. Hierwegen wurde 
er am 8. Februar 1919 von dem Vblksger acht in Kempten wegen eines 
fortgesetzten Vergehens des .Aufruhrs rechtlich zusammentreffend mit 
einem fortgesetzten vergehen des Landjríedensbruchs zu 8 übnaten Ge- 
fängnis verurteilt. Los Gericht hat in den Urte ilsgründen ausgeführt, 
die Verurteilten seien darauf ausgegangen, die Gewalt in Kempten an 
sich zu reißen- Zu diesem Zwecke hätten sie das Jägerbataillon in 
Kempten, das der .Ausführung ihrer Absichten hindernd im Wege gestalt= 
den habe und für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung enge= 
treten Set, entwarnen wollen, bei der Ausführung der von ihnen 
beabsichtigten Gewalttaten den Widerstand des Bataillons nicht be= 
fürchten Su müssen. IM Februar 1920 wurde der Angeklagte e vom 
Amtsgericht in Kempten wegen gefährl scher KOrperverl etsung zu. 5 wo= 
Chen Gefängnis verurteilt, weil er mit anderen Personen einige An= 
gehörige des Gebirgsbataillons .Nr. 42 überfallen und mtßhandelt hat= 
te; Auch sonst ist .Ff | gV-1 häufig vorbestraft, insbesondere weg 

gen Diebstahls, Betrugs und Körperverletzung. von 1923 ab war er als 
selbständiger Korbmacher tätig, bis sein Geschäft 1930 einging. Seht= 
dem war er auf UNterstützung angewiesen. Der .Angeklagte› G ver= 
heiratete sich im Jahre 1923 mit der Angeklagten .4[:::] GY I, die 
ihm aus ihrer ersten Ehe 4 Kinder mit in die Ehe brachte. Aus dieser 
Ehe sind 7 .Kinder hervorgegangen. Von diesen Kindern leben noch 8 im 
Alter von 2 - 16' Jahren. . 

Der Angeklagte 
q"'¶ 

trat nach seinen Angaben im Sommer 1950 in 
die KED. und in die Rote Hilfe ein. In der Partei bekleidete er eine 
Zeit lang das Amt eines Landobmannes und seit Frühjahr 1952 das eines 
Uhterkaesierere. Er räumt ein, die Ziele der KPD. zu kennen und zu 
wissen, daß es Bestrebungen gibt, um die Beíchswehr. und dte«Fvlt:et 
für die Gedankengänge der Zen. .au gewinnen. Anldßltch derMmMw 
Chung seiner Wohnung wurde eine große Anzahl kommunistischer Druck= 
Schriften, darunter auch solche der Gottlosenbewegung, gefunden. 

3.) Die Angeklagte A e,l--1 zog bis eu ihrem 20. Lebensjahr 
mit ihren Eltern - Kbrbmaeherseheleuten - im Lande herum, weshalb 
sie auch die Schule 7110" unregelmäßig bggyghgn };OI2ntg, .Dlnn U87-hei: 
rarere sie sich~mtt einem Sen irmmacher . , der 1920 starb, 1925 
heiratete sie den Angeklagten F Gy--¶. Sie wurde im Frühjahr 1932 I- 

I!ít= 
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llítgl ied der KPD. und der Roten Hi l fe.  Eine .Funktion w i l l  s i e  nicht 
bekleidet,  vielmehr d i e  ihr angebotene Stellung a ls  „ Frauenleiterin" 
dbgálehht haben. S i e  hat an einem von, der KPD. veranstalteten Erwerb; 
loeenkure teilgenommen und h ie rbe i  d i e  im Notiehef t in Anlagenband 
I I I  bei tndl chen Aufzeichnungen gemacht. Daß diexpD. eine Rä±ere= 
publ tu nach russischem Muster erstrebe, hat  s i e  nach ihrer Angabe 
gewußt, daß s i e  den gewaltsamen Umsturz erstrebe, i s t  ih r  angebt i ch  
unbekannt gewesen, s i e  habe es erst in der Voruntersuchung erfahren. 

5 _ 

II. 

Erqebnís der Hauptverhandlung. 
Die dre i  Angeklagten und e ine Reihe der in  dieser Sache vernon:= 

meeren Zeugen, insbesondere auch diejenigen, d i e  i n  der Hauptverhand-= 
lung wegen verdachts- der Teilnahme an den auf Zereeteung der i n  Kerap== 
ten liegenden Truppentetlí . gerichteten Bestrebungen der KPD. unbe= 
e t d t g t  gebl ieben sind, waren in einen Landfr tedenebruchlorozeß ver= 
wicke l t ,  der im Oktober 1952 vor dem. Schblffengericht i n  Kempten 
schwebte, sich aber in  der Berufungstnstane durch das Stra.tfreı'heí te= 
gesetz vom 20. DeZember 1932 er ledigte.  In diesem Prozeß hat der An== 
geklagte Z ',  w i e  auch d i e  , Angehörige der KPD. , 
durch Ihre Aussagen belastet. Es herrschte daher unter den Anhängern 
der KPD." ' i n  Kempten gegen ZI | eine starke lıtßstiınezung, d i e  in 
gelegentl wichen Gesprächen, OUT' deren Zeitpunkt und Inhalt ee in: ein== 
zelnen n icht  ankomznt, Ausdruck gfond. Von einem solchen Gespräch, bei 
dem gesagt werden sein so l l ,  man könne den Z anzeigen, wei l  er 
den KomMunisten verraten habe, wo s ich  d i e  Waffen und d i e  Munition 
-der Be tchswehr befänden, hörte. e in  Soldat des Jdgerbataíllons In - 
Kempten. Die auf se ins Meldung angestellten Ermittlungen führ-:en zur 
-Erhebung der Anklage gegen Z und d i e  Eheleute G - 

Den Angeklagten .Fll:l und Al | G=l--l wi rd  nur Last 'gel egt, für 
den Nachrichten dienst d .er KPD. von dem Angeklagten Z4 Erkundi- 
gungen über d ie  Verhaltnisse bei 'der Re ichewehr i n  Kempten, tnsbe-= 
ecndere über die Bestände an ıfatfen, . ihre Lagerung und über d ie  Xa- 
sernehanlagen eingezogen zu haben. .Der Angeklagte Z« w i r d  be=== 

«echuldtgt ,  den Eheleuten e d e v o n  diesen gewieıeehteı Auskünfte 
in Kenntnis ihres Vcrwe .ndunge.eweeke gegeben zu haben. 

Die Hauptverhandlung hat zu folgenden Feststellungen geführt.- 

ëäš. 
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Bei den polizeilichen Erhebungen hat der Angeklagte 21 | zu= 
nächst Jede strafbare Handlung in Abrede gestellt, dann aber erklärt, 
er wolle nunmehr die Wahrheit sagen. .Er hat eingeräumt, in der Zeit 
zwischen dem 21. Juni 1932 und dem 17. Juli 1952 in der Wohnung der 
Eheleute GEIII auf μßrängen des Angeklagten G Waffen- und Sufi= 
tionsbestände, sowie andere militärische Einrichtungen der Garnison 
Kempten für die kommunistischen Zwecke und revolutionären Ziele der 
KPD- verraten zu haben. In der Hauptverhandlung hat er folgende An= 
gaben gemacht, die mit seinen früheren Aussagen übereinstimmen: 

Durch seine Geliebte I . I, die der KPD. angehört habe, 
sei er im .Juni 1932 mit einer Anzahl KOmmunisten, darunter „auch den 
Eheleuten o bekannt geworden, in deren Wohnung er dann fast Je= 
den log verkehrt habe. Den Angeklagten er"¶ sei eetne frühere zuge= 
hörigkeit;xur Reichswehr begann; gewesen. Als eines Tages, wohl An= 
Fang Jul t 1932 in den Hit tags= oder .Naehmittagsstunden in der .Nähe 
der o Wohnung die Re íchswehr mit Hustk vorbeigezogen,set 
die Unterhaltung auf die Hetchswehr gekommen. P1 | GEIIJ habe ge= 
merkt, daß er Z - nicht gut auf die He ichswehr .zu sprechen 
sei. Er habe zunächst gefragt, ob in der Heichswenr polítísiert wer= 
de, wiesel Sozialisten, Kommunisten und .Nationalsozialisten bei der 
Gruppe seien und ob politische Zeitungen gehalten werden. Er - z - habe verneint, daß über Politik gesprochen und daß politische 
Zeitungen gehalten würden und gesagt, über die Parteizugehörígkett 
der .Einzelnen wisse er nichts. 11 | Gı habe dann gefragt, Wie 
das Verhältnis zwischen Offizieren und.mannschaften und wie das Es= 
Sen Set. Er - z - habe erwidert: Gut. -Dann sei die Sprache 
daran? gekommen, daß im Frühjahr 1932 in die Reichswehrkaserne in 
Kempten Zersetzungsschriften eingeworfen worden seien. p. C; 
habe gefragt, was von Seiten der fltlitärbehörden darauf gesehenen 
Set. .Er - Ä |- habe erwidert, das Bataillon habe die Sache in 
die Hand ggnømmen, mehr wisse er nicht. Bei diesem Gespräch hätten 
die Eheleute GL__J höhnisch gelacht, eo daß er angenommen habe, sie 
willen über die Angelegenheit Bescheid. ı›¬1:ı er: habe sich dann 
nach der zahl der schweren. und leichten hübsch ínengewehre, Gewehre 
und der Hunttion erkundigt. Er habe geantwortet, die Re tchswehr in 
Kempten verfüge über 24 schwere Uasch tnengewehre, die 12. Kompagnie 
habe keine leichten Easchínengewehre, sondern nur schwere, leichte 
flhschinengewehre seien nur fbet der lo. Kompagnie vorhanden. Außerdem 

be: 
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besitze die He tchswehr zu Kempten einige 100 Gewehre. Er habe erklärt 
daß er keine Angaben über die ynnitionsbestände machen könne, da er 
in die einschlägigen Räume nur ganz selten gekommen Set. Lunn habe 
Ff---] e gesagt, man sollte wissen, wo die waj7en=, MUnitions= 
und sonstigen Räume der Re ichswehr liegen. Dies Set für eine kommuni- 
stische Revolution wesentlich, da man dann leichter in die Kaserne 
kommen und sich dort eher zurecht finden würde. Die Überrumpelung 
der Retchswehr müsse rasch vor sich gehen, um sie möglichst bald au: 
der Gefecht zu setzen.E1ne Überrumpelung der~ Re ichswehrwache sei am 
besten nachts möglich. Han müsse Jedoch zu diesem Zweck alle wicht= 
gen Bäume ,der „Kaserne geNau kennen, wozu man eine Skizze .benötige. 
Aus der Skizze müßten auch alle Ehnalisationen zu und von der Kaserne 
ersichtlich sein. .Er habe angenommen, G wolle dies wissen, um 
unter Umständen auf heimlichem Wege in die Kaserne zu gelangen, G 
habe gesagt, in die Skizze müßten alle BäUme mit Waffen.und .Hunttton, 
sowie die Bäume mit .Alarmvorr Achtungen eingezeichnet sein. Die .Alarm= 
Vorrichtungen mühten~auf schnellstem Wege vernichtet .werden›~G 
habe sich auch noch der Wachdtensteinteílung, der Stärke der Wachen, 
den Wfichkontrollen user. erkundigt. . 

. 

Über die Aufbewahrungsräume der Waffen habe er - Ä' | ante= 
geben, 6 schwere Uasehinengewehre der 12. Xbmpagnie würden im Kompakt= 
ntebereich in versperrten KäSten auf dem Gang des ersten Stockes ver= 
wahrt. Einige schwere«Haschtnengewehre seien auch im Waffenraum links 
neben dem wacheíngang in-versperrten .Kästen untergebracht. -Außerdem 
habe er erzählt; in der Schlqßhaserne Set eine schütsenkompagnte, 
eine Haschinengewehrkompagnie - die 12. Kompagnie- sowie ein .Nach= 
richtenzug und der Stab untergebracht. Auf die Frage nach.derlKbm= 
pagníestärke habe er erwidert, eine Kompagnie eei'12O -Hann„stark, 
die 12. Kompagnie habe eo -Pferde, einschließlich der Tragtiere. Über 
die Alarmbereitschaft user. habe er keine Auskunft erteilt, er habe 
darüber auch nichts øewußt. .Auf die. Fragen nach der Kanalisation 
habe er ledtglíah ~erwídert, in der Schlqßkaserne Set eine:Zanalisa= 
tion gebaut~worden, näheres hierüber wisse er jedoch nicht. 

t1--l.e habe ihm erzählt, es stünden auch hohere.-Re ichswehr- 
angehöríge der „KRD. .nahe. So habe der frühere Leutnant . 

aus seiner Festungehaft einen Aufruf an die Kommunisten gerichtet. 
Lbbei habe ihm. G[:::ketn FlUgblatt gezeigt, in dem der Brief 
des Leutnants abgedruckt gewesen Set. 

Ä 

Der 

ı 
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.Der Angeklagte Zu hat zu seiner Verteidigung geltend ge= 
macht, .auf die frage nach den Waffen= und Uunttionsbeständen bewußt 
falsche Antworten*gegeben zu haben und zwar einmal, um sich nichts 
zu vergeben, und ferner, um doch seine Ruhe zu bekommen. So habe er 
zum Beispiel behauptet, die 12. KOmpagnie besitze 24 schwere nascht= 
nengewehre und einige 100 Gewehre, obwohl die Bestände wesentlich g$= 

rínger gewesen seien. Auch seine Angabe über die im Bereich der 12. 
KOmpagnte verwahrten schweren Busch inengewehre Set übertrieben ge= 
Wesen. Durch seine Auskünfte hätten die Eheleute GL__J überdies noch 
ntchtgewußt, wo sieh die Kästen befanden, in denen die Easchinenge= 
wehre aufbewahrt .würden. Von dem Waffenraum heben der Wache scheine 
G schon Kenntnis gehabt zu haben, denn er habe davon gesprochen, 
daß er von der Straße aus .schon gesehen habe, daß dort Waffen ein: 
und ausgetragen würden. Er - Z[ | - habe angenommen, . er könne dem 
fi"l1 über die Stärke der- Garnison in Kempten und thre¬Etnteílung 
wahrheitsgemdße Angaben machen, da dies Ja allgeme in bekannt sei. 
.Die Stärke der Xompagnie an .Uannschaften, Rufenden und"Tragtieren sei 
überdies aus einer im Kompagnteberetch aufgehängten teufel zu ersehen 
gewesen. Ibn habe sie auch beim Ausrücken der Truppe ohne weiteres 
feststellen können. 

Der Angeklagte Z hat sowohl bei der Polizei, wie vor dem 
Uhtersuchungsríchter erklärt, er habe angenommen, daß. Gy--¶ seine 
Auskünfte Im' Interesse der KED. verwerten wollte, n falls diese ein= 
mal Ernst machen sollte". In der Hauptverhandlung hat er das abzu- 
schwächen vereueht, indem er erklärte, er habe sich damals. zunächst 
nicht gedacht, „daß er der Kam. durch seine Angaben Vorschub leiste. 
Dem widersprechen aber folgende weitere Angaben: 

.Htnsíchtl ich des Kaeernenplanes, 'den er dem- 4--1 nicht ge1 ie= 
wert hätte, .habe dieser angegeben, er werde ihn der Partei suleíten- 
;Er z - habe darauf gesagt, wenn er einen füan liefere, wel= 
ehe Sicherung ihm dann die KPD. -für den Fall der Entdeckung biete. 
zu .habe Bedenken gegen › eine Auekunfteer tetlung geäußert und gesagt, 
er~müsse sich :das erst überlegen, er könne sich mit der Sache seine 
ganze -Zukunft verderben und unter Umständen Jahrelang für ander; 
eingesperrt werden. .abgelehnt habe er das Ansinnen der Eheleute 
EF"II nıch±, diese hätten vielmehr annehmen können, er werde .ihnen 
die gewünschten .Auskünfte geben. de G---] habe ihm erklärt, er 
werde mit evıfe der turtetleitung dafür sorgen, daß z , wenn 

\ 
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eine Rauch: nötig werden sollte, auf dem schnellsten Wege über die 
Grenze nach Rußland komme. .Der Angeklagte Ä hat dann auch auf 
Vorhalt zugegeben, sich in den Punkten, in denen er dem G eine 
wahrheítsgemdße Auskunft über die Verhältnisse bei der He ichswehr ge= 
geben hat, strafbar gemacht zu haben, weil er dazu beigetragen habe, 
daß die KPD- Einblick in militärische .Dinge bekommen habe, was ihr 
bei einem etwaigen Umsturz zustatten kommen könnte. soweit er' dem 
G aber .Dinge, die auch außerhalb der Kaserne allgemein bekannt 
gewesen seien, wie zum Beispiel die Stärke der Kemptener Garnison, 
die Stärke der einzelnen Kompagnien usw.,mttgetetlt habe, glaube er 
nicht,. sich strafbar gemacht zu haben. Hierzu hat er insbesondere in 
der Hauptverhandlung noch behauptet, er habe gesehen, daß Handwerker, 
die iN der Kaserne gearbeitet hätten, unmittelbar neben den Rekruten 
tätig waren, die die üaschtnengewehre reinigten und sie dann in den 
Kästen wieder verwahrten. " 

Wetter hat der .Angeklagte Z angegeben, der .Angeklagte e 
habe auch bei anderen Gelegenheiten teils vor dem geschilderten Ge= 
sprach, teils nachher versucht, von ihm .Auskunft über militärische 
Angelegenheiten Zu erlangen. z will jedoch nur ausweichende 
Antworten gegeben. haben . 

Daß seine Angaben einen Racheakt gegen die Eheleute G dar: 
stellen, hat der Angeklagte 21 lentschteden in Abrede gestellt. 

Hinsichtlich der 
. 
Beteiligung der Angeklagten .41 | e hat 

24 ltn der Hauptverhandlung erklärt, sie Set bei demvorerörter= 
ten Gespräch wohl zugegen gewesen, er könne*aber nicht sagen, daß 
sie dauernd anwesend gewesen l sei, ehe könne auch ab und zu gegangen 
sein. F*agen habe sie wohl gelegentlich gestellt' er könne. aber' 
nicht angeben, welche, nur dessen erinnere er sich, 

. 

daß sie sich 
für die Kanäle interessier t habe. .naß er eine Skizze machen solle, 
nabe F*øu e nicht gesagt. 

Ob die Zeugin bei dem GeSpräch zugegen gewesen sei, 
wisse er nicht, es sei wahrscheinlich, da sie meistens mit ihm bei 
Gy"¶ gewesen sei. Er habe sich mit e und seiner .Zhefrau wíeden= 
holt über allgemeine .Dinge der Reichewehr unterhalten, -wobei auch* 
seine Geliebte anwesend gewesen Set. Nähere Auekühfte 
über die Rgichswehr habe„er dem ON [aber nur bei der Unterredung 
Anfang Juli 1952 gegeben. 

. 

Die Fabrikarbeiter in . 

í 

hat beim Øntırsuchungsr achter 
I " de= 
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bekundet, sie Set einmal ENde JUni oder Anfang Juli 1932 wahrschein- 
lich am 5. oder 7. Juız 1952 nachmittags mit dem Angeklagten ZU | 
in der Wohnung der Eheleute Gf--7 gewesen. Lnbei sah das Gespräch auf 
militärische Dinge gekommen, weil auf dem Lflwan ein Gewehr gelegen 

4 

habe. Franz G habe sich nun nach der Zahl und .Art der Gewehre 
und Bbschinengewehre bei der .He íchewehr, der Stärke der Kemptener 
0arní30n user. erkundigt. Er habe auch gefragt, wie die Kanäle in der 
Kaserne verlaufen und wie die Kaserne bewacht sei. Nach den .Aussagen 
der Zeugin hat der Angeklagte Z1 Lim allgeme inen 
ausweichende Antworten gegeben. Sie hat auch behauptet, der .Angeklag= 
te ZU lhabe am Abend nach dem Gespräch zu ihr gesagt, die Fragen 
des Angeklagten Gf"llseíen ihm so komisch vorgekommen. Sie habe ihm 
erwidert, er hätte doch merken müssen, daß G die Auskünfte von 
ihm habe haben wollen, um sie verwerten eulköhnen, wenn vielleicht 

ı .die Hitler" etwas unternehmen wollten. .Die-Zeugin hat 
erklärt, bei dem Gespräch' seien außer dem .Angeklagten 21 | und 
ihr nur die EheleUte G anwesend gewesen. Frau G sei mit ihrer 
Wäsche beschäftigt gewesen und viel ein= und ausgegangen, so daß sie 
sicher nicht alles gehört habe. .Die Angeklagte Gy--¶ habe, bestimmt 
keine Fragen militärischer .Art an den .Angeklagten 24 lgertchtet. 
Bei der polizeilichen vernehmung hat die Zeugin bekundet, 
der Angeklagte 24 | habe ihr vor der erwähnten bhterhaltung er= 
zählt, -F- e1 | wolle ihn immer über militärische Dinge ausfragen, 
er könne sich gar nicht denken, warum das erfolge. Sie habe ihm er= 
widert, die 'Fragen würden Jedenfalls gestellt, damit die"Kommunisten 
bei gegebener Gelegenheit die Kaserne umstellen und die Sachen her= 
ausholen köNnten. In der Hauptverhandlung hat die Zeugin 
erklärt, die Frau G Set bei keiner Unterredung über militärische 
.Dinge zugegen gewesen. In übrigen hat sie nur ganz unbestimmte .Aus= 
sagen gemacht und das,was zwischen e und Z gesprochen WOr= 
den Set, als Redensarten hingestellt. 

,Der Angeklagte t c gibt Zwar zu, daß er sich bei 24 | 
gelegentlich .nach dem .Eesen, dem .DieNst, der politischen .Einstellung 
der Leute erkundigt 'habe, er behauptet, daß einmal ZU | eine dro= 
hende Äußerung über einen Offizier ausgesprochen habe, er bestrebtet 
aber jemals an den Angeklagten z Fragen über militärische .Den= 
ge, wie Waffen. üUnitíon, Alarmvorrichtungen, Kanalisation user. ge= 
richtet zu haben- Er behauptet, hieran nie ein Interesse gehabt zu 

haben , 
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haben, und bezeichnet die Angaben des Angeklagten Z als unr iCh= 
Big und als Racheakt. Er erklär t, z habe von sich aus eines 
Tages in seiner Wohnung, teilweise in Gegenwart des 4 | und 
vielleicht auch seiner - des G - Ehefrau, über die Aufbewahrung 
von Uaschinengewehren und Handgranaten in der Kaserne gesprochen und 
erklärt, er getraue sich, diese Sachen allein aus der Kaserne zu ho= 
len. Z: bestrebtet, eine .solche Außerung getan zu haben. .Die 
Zeugen | lund | bekunden lediglich, sie seien an einem 
VOrmittag hinzugekommen, und zwar in die Wohnküche, 
nur an das Fenster der Wohnküche, als ei__J und z sich allein 
unterhalten hätten. .Frau G sei nicht zugegen gewesen, sondern 
ihnen außerhalb~begegnet- hat hierbei gehört, daß z ge= 
sagt habe, er brauche niemand, er könne die Sachen allein holen. am 
was es sich gehandelt habe, wisse er nicht, von Gewehren oder Waffen 
habe er nichts gehört. will gehört haben, daß Z{::::] gesagt 
habe:„Ich hole die Waffen alleinig raus, ich brauche niemand";er sei 
dann we untergegangen und wisse von dem GespräCh Wetter nichts. 

Der Angeklagte G hat wetter behauptet, z' .habe 
aus sich erzählt, in der Kaserne befinde sich in Jedem Zimmer eine 
Alarmvorrichtung, so daß~der«wachhabende im .Alarmfalle~nur auf einen 
Knopf in der Wache ZU« drücken brauche. Er - q----] - habe= den Ange= 
klagten 24 | gewarnt, und gesagt, er solle mit solchen Gesprächen 
vorsichtig sein. Er sei. sich bewußt gewesen, daß das Einholen von 
Auskünften über militdr sehe Angelegenheiten strafbar sei,.Eerner 
habe er dem Z erklär t, der .KRD. komme es nicht auf Waffen und 
dergleichen an, sondern auf die Gewinnung der Rassen durch~Aufklä= 
rung. .Der Angeklagte Gf--.bestreitet, daß die Zeugin ı 

bei dieser ~Uhterhaltung, ~der einzigen, die er mit Zl Über mtli= 
tärische Angelegenheitenugehabt' habe, anwesend gewesen sei. Er be= 
zweifelt auch, ob eetne=Ehefrau sich während des Gesprächs im Zimmer 
aufgehalten=hobe. Der-Angeklagte .e -hat erklär t, er habe die .Hat= 
Teilungen des. Angeklagten.zl | keinen anderen Personen, tnsbeeon= 
dere auch nicht an„setne Pnrtetfreunde wettererxählt. Er.habe 1e= 
di glich davon gesprochen, er werde in der Berufungsverhandlung we= 
gen Landjríedensbruch angeben, daß ihm Z{:::::]mtlttärisehe „Dinge 
mitgeteilt ,habe, über die er nicht habe sprechen dürfen. Er hat He: 
wehe durch die Zeugen und - beide 
in Schutzhaft dafür angetreten, daß er 'diesen im JUni oder- Juı í 

19§2 



ı ı ı  12 ıı 

1932 de iner le i .  .Wtteí lungen über Re tchswehrverhäl tnisse gemacht ho-= 
be ., obwohl s i e  für Entgegennahme derar t iger  Hi t te i lungen d i e  zustän= 
d i e  Pdr te  s te l l e  gewesen wären. D ie  Angeklagte A G hat 2›e= 
hauptet, s i e  habe n i e  etwas von Erzählungen des Angeklagten 24 | 
über mi l i tä r i sche Angelegenheiten gehört.- S i e  bezeichnet ee ine Ange= 
ben, sowei t  s i e  Ihre Person betreffen, a ls  unwahr. s i e  habe auch dem 
24 lacht  gedreht, s i e  habe nur der _ auf der Straße 
gesagt, s i e  solle den 24 | davon abhalten, andere zu' beschuldtgen, 
sonst bekomme er zuletzt noch eine Abre Übung. 

I I I .  

Würdigung des Ergebnisses der Hauptverhandlung. 
D ie  Angaben, d i e  der Angeklagte Z i n  der Hauptverhandlung 

gemacht hat, sttnzmen im wesentl ichen überein m i t  seinen Aussagen im 
Vorverfahren und in der Voruntersuchung Dafür, daß er s i e  gemacht 
hat ,  um d i e  Eheleute Ei I, insbesondere den R G aus Rache 
Su belasten, l i e g t  n ichts vor. Es bestand de ine If tßstimmung des zL__I 

gegen G , sondern umgekehrt e i n e  solche gegen Z wegen 
seiner Aussagen i m  Landfriedensbruchprozeß. Dem Z: ist  schon - 
b e i  se tner Pol ize al chef Vernehmung durch den Zeugen Zrtminalobe-kommts= 
sar k la r  gemacht worden, daß er sowohl s ich selbst ,  als den 
GL_l, bezug. d i e  Eheleute GY | schwer belaste. Das Verfahren ist 
nicht durch eine Anzeige des Zd:l gegen G- in Gang gekommen, 
sondern durch d i e  Meldung eines Dri t ten, der von G nichts wußte. 
Der Angeklagte 24 der,  w i e  er  zugibt ,  während seiner Dtaıst= 
se i t  darüber belehrt worden i s t ,  daß d i e  Kommunisten s i ch  an Reichs.= 
wehrsoldaten .heronmaehen und der noch .bei  se ihrer Entl ossıeıg entspre-= 
cf end vor-warnt werden - i s t ,  .konnte auch n icht  glauben, dadurch im 
Strafverfahren eine mi ldere Beurtei lung zu erzielen, daß er etwa wohl: 
he i t sw íd r íg  angab, er s e i  ausgefragt worden. Denn einersei ts.  lag de in 
Grund für ihn vor, auf Fragen einzugehen. Andererseits hat er zugege= 
ben, von e darauf. hingewiesen zu ee in,  daß dieser den Plan der 
Kaserne, wenn er einen solchen hätte, der KPD. zulegten wol le .  Der 
Angekloøte Zc war s i ch  also bewußt, daß er auch dann gegen d i e  
ihm orte t l t e  Warnung handelte, wenn er auf Fragen antwortete. Hier- 
nach und noch dem pereoNl chen Eindruck des Angeklagten 2~ l i eg t  
kein Grund vor ,  seinen Angaben nicht zu glauben. Dagegen ist es Völ- l i g  ımglaubhaft, wenn der Angeklagte eL_.__l behauptet, 21 , | 

1 

habe 
ihm 
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ihm aus sich, ungefragt, Angaben gemacht, er - aL__J - habe ihn sogar 
gewarnt, über militärische .Dinge z sprechen. Denn GL__J ist seit lag 
ger Zeit im Sinne der .KRD. tätig, er hat schon ̀ l9!9 und 1923 Straf= 
taten begangen, die ganz in der Richtung des ihm jetzt zur Last ge= 
legten Verbrechens liegen, er ist auch 'sonst oft vorbestraft und bei; 
ne zuverlässige Person. seine Behauptungen müssen daher durch die des 
Angesagten ZU l als widerlegt gelten. 

Demnach ist auf Grund der Angaben des Angeklagten Z{ |, die in 
etwa durch diejenigen der Zeugin unterstützt werden, fest= 
zustellen, daß bei einem Gespräch, das etwa im Jul t 1932 in der woh= 
rung des PP | G zwischen ihm und z stattgefunden hat, beim 
Vorbeiziehen von Re ichswehr mit Musik die Rede auf die Reichswehr 
gekommen ist und daß FEIIH e hierbei dem .ZI | eine Reihe von 
Fragen gestellt hat, die im .Anfang noch Verhältnismäßig harmlos wa= 
ren, sich dann aber immer mehr auf Einzelheiten der Bewaffnung, der 
Iruppenstärke, der Aufbewahrung von Waffen und .Uunition, der zuging= 
lichkeit und Bewachung der Kaserne bezogen. Die .Ar t der von G ge= 
stellten Fragen liegt ganz im Rahmen der typischen Lokalaufklärung, 
wie sie von den Kommunisten betrieben wird, um durch genaue Kenntnis 
der .Einzelheiten einer bestimmten Kaserne und Truppe die Eäglichkeit 
vorzubereiten, die Truppe zu überrumpeln und zu entwaffnen, wenn es 
einmal zu dem von der KPD. betriebenen und bei einer für sie günstig= 
gen Lage beabsichtigten bewaffneten Aufstand kommen sollte; .Eine Sol= 
ehe Lokalaufklärong, die sich auf die konkreten Verhältnisse einer 
bestimmten Truppe bezieht, richtet sich unmittelbar gegen die Sicher= 
hebt der Schlagkraft der Reichswehr und ist geeignet und darauf de: 
richtet, die Retchswehr untouglích zu machen zur Erfüllung ihrer 
Aufgabe; den Bestand des Heiehs zu schützen. .Die den Angeklagten zur 
Last gelegte zatljdllt daher nicht unter die Strajfreiheít, die das 
Gesetz vom 20. Lwsember 1952 gewährt, bleibt vielmehr strafbar nach 
der Ausnahmevorschrtjt des § e Zijyer 5 jenes Gesetzes. 

.Die Art der .Fragestellung, aber auch der von Z mitgeteilte 
ausdrückliche Hinweis des Gl |, .daß im Falle der Entdeckung ihm die 
Flucht nach Rußland ermöglicht werde, wie weiter auch die ÄUßerung 
des G , „ein Plan von der Kaserne Set für die Partei von fibrteil, 
zeigen, daß die Fragen nicht harmlos, etwa aus Neugierde gestellt 
wurden, sondern in der Absicht, im Interesse der kommunistischen zer: 
setzungstdtigkett .Aufklärung zu erhalten. .Der zusammenhang zwischen 

den 

l 
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den auf Zersetzung der Retchswehr gerichteten Bestrebungen der KRD. ı 
deren tätiger Anhänger q--1 war, und der Austragung liegt klar zuta= 

ge. ZUgleich erhellt, daß der aus forschende GI |, wie auch z , 

subjektiv sich dieser Bedeutung der .Austragung bewußt waren, denn 
G1:l wies ausdrüekl ich mehrfach darauf hin, daß er einen Plan der 
Kaserne für die KPD. haben möchte und daß Z« im Ehtdeckungsfalle 
von der .Partei in Sicherheit gebracht werde. .Die vom Angeklagten 
G[ | unter Zeugenbeweis gestellte Behauptung, er habe den Parteien= 
stanzen keine Meldung von dem Gespräch erstattet, kann als sachlich 
unerheblich unterstellt werden. Denn auch wenn sie wahr ist, wird 
dadurch nichts dafür erbracht, daß das Gespräch nicht stattgefunden 

habe oder daß es nicht im Sinne einer kommunistischen Lohalaufklärung 
zu wer ten sei. Der .Angeklagte 0F"1. der schon einmal 1919 an einem 
kommunistischen Unternehmen gegen eine Reichswehr truppe teilgenommen 
hat, konnte die von z , | erfragte Kenntnis auch verwenden, wenn 
er sie nicht weitermeldete, .Er war selbst die geeignete Stelle, Set= 
ne Kenntnis im gegebenen Falle zu verwerten. 

Von Bedeutung für die Lokal aujklärung waren alle nach den Ange= 
ben des ZI | von F á[::] gestellten Fragen. daraus, ob die 
Truppe mit der Verpflegung zufrieden und ihr Verhältnis zu den 0f11- 

zieren gut war, wie auch aus den polítiechen .Neigungen, die ;etwa in 
ihr sichtbar wurden, ergaben sich Schlüsse auf ihre Widerstandskraft, 
sowohl gegen Zerseteungeetnflüsee, wie gegen Angriffe. .Daß die ITa= 
gen über .Aufbewahrung und Anzahl von Waffen und yunítion, über Anzahl 
der Mannschaften und Tiere, über die Bewachung und die Zugänglichkeit 
der Kaserne von Bedeutung waren, erhellt anne weiteres. soweit der 
Angeklagte z J wie er behauptet, und sich nicht wiáerlegenlläßt, 
keine, oder Gene allgemeine oder wesentlich unrichtige AntWorten ge= 
geben hat, liegt auf. seiner Seite keine Mitteilung vor, die geeignet 
ist, den kommunistischen Zersetzungebestrebungen zu dienen. Aber er 
hat zum zeit Antworten gegeben, die richtig waren. IN einzelnen hat 
er zunächst die von außen sichtbare Verbr tngung von Waffen in einen 
Raum links neben dem Eingang insofern bestätigt und ergänzt, als er 
bejaht hat, dieser Haum.eet zur .Aufbewahrung von Waj7en bestimmt. Er 
hat sodann den Aufbewahrungsor t- von Hasch tnengewehren an.eíner Stel= 
le, die ein Fremder nicht kennen konnte, richtig angegeben. Wenn Z 

sich darauf beruft, daßçgelegentlteh Handwerker bei Arbeiten in 

der Kaserne diesen Aufbewahrungsor t gesehen haben, so ist das Ufer= 
heb= 

I 
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lieblich. DadUrch, daß bestimmte, feststellbare und auswählbare perso= 
nen Kenntnis erlangten, war die Art der .Aufbewahrung nicht allgemein 
bekannt und insbesondere nicht der .KRD. erkennbar. Der Angeklagte 
Z hat ferner über die Kopf stärke der Kompagnie und die Anzahl 
der Tiere ungefähr richtige Angaben gemacht. Wenn auch beim Ausrücken 
der Truppe zu Übungen diese Ibtsaehen erkennbar werden, so enthalten 
seine Mitteilungen doch die Bestätigung von sachkundtger Seite, daß 
eine bestimmte Stärke bestehe. Dagegen waren die Antworten des z 

auf die.übrigen Fragen teils wesentlich unrichtig, teils zu all- 
gemein, um Schlußfolgerungen zu ermöglichen. Über üUnition und ube~ 
die Kanäle hat er nichts gesagt, ebenso nichts über die Bewachung. 
.Nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung ist auch nicht ersichtlich, 
welchen Sinn die Frage nach der Kanal isation haben konnte. 

.Demnach hat sich der Angeklagte /±___J G durch se ine Fragen, 
der Angeklagte ZI l durch die vorgenannten zutreffenden Antworten, 
deren Bedeutung der Senat im .Anschluß an das Gutachten des Saahuer= 
ständigen- wie vorstehend gewürdigt hat, einer auf. die. Untauglich= 
machung der Beichswehr gerichteten Zersetzungshandlung schuldig ge= 
macht. dadurch ist bei beiden Angeklagten der Tatbestand -der vorbere; 
tung eines hochverräterischer ühternehmens, Verbrechen nach §§ ez, 
86 StGB., erfüllt. Denn die Handlung ist nach den vorstehenden Fest: 
Stellungen beiderseits in dem Bewußtsein begangen worden, der KRD. 
UNterlagen ,für die Vorbereitung des bewajyheten Aufstandes zu ver: 
Schatten. Die .Angeklagten Z und G sind demnach-nach 5' 86 
StGB. zu bestrafen. 

Gegen die Angeklagte=A G besteht zwar der dringende Vor: 
dacht, daß sie an der Austragung des z. tetlgenammen hat, Je= 
doch hat die Hauptverhandlung einen zu ihrer Verurteilung ausreichen: 
den Beweis nicht ergeben. .Es läßt sich einerseits nicht widerlegen, 
daß sie nur ab und zu gegangen ist, anderersetts.nicht feststellen, 
welche F*agen sie gestellt hat. .Die Angaben des 21 lhterüber 
waren von Anfang an, mit Ausnahme der F*agen nach den Kanälen, zu 
allgemein gehalten, als daß erkennbar wäre, inwieweit sich die Ange= 
klagte AD | G in das Gespräch gemischt hat. Die Frage nach den 
Kanälen ist weder in ihrer Bedeutung klar, noch ist sie von 2 
beantwortet werden. sie ist auch nicht geeignet, darzutun, daß die 
Frau 6f--¶ im sinne einer kommunistischen Ausspähung gefragt hat. Es 
kann sich vielmehr um ein bloßer Neugierde entepr tragendes Interesse 

han- 
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handeln, wenn sie bei diesem funkt Fragen gestellt hat. Sie war da= 
her mangels genügender tatsächlicher Belastung j eíeusprechen. 

Bei der St rafzumessung waren den beiden Angeklagten zu und 
Ei | G mildernde Umstände mit Rücksicht auf die Gefährt íchkett 
der kommunistischen Ausforschung von Verhältnissen der Re ichswehr 
für die Sicherheit des Staates zu versagen. Bei Z war erschwa= 
rend zu berücksichtigen, daß er vorbeetrajt ist, daß er sich nach 
seiner .Entlassung von der He ichswehr Kreisen zugewandt hat, deren 
staatsfeindl Ache Einstellung er kannte, daß er seine Verpflichtung, 
über militärische Dinge zu schweigen, verletzt hat, und daß er .Ange 
ben gemacht hat, die für seine frühere Truppe und die in ihr weiter 
dienenden Kameraden gefährlich werden konnten, daß er auch uorbe= 
straft ist. Andererseits war sein jugendliches Alter und sein Ge= 
stdndnie mildernd zu berücksichtigen. 

Gegen Ff l@--l fällt sein Vorleben, insbesondere se ine .7'rU7ıe= 
re gegen die Bgichswehr gerichtete zazıgxeız erschwerend ins Ge= 
wicht, ferner der Umstand, daß er den viel jüngeren Z für die 
staatsfeindlichen Zwecke der KPD. hat ausnützen wollen, und daß er 
hierdurch dessen Straftat mit verschuldet und ihn unglücklich ge= 
macht hat. 

Hiernach erschien gegen 4' lehne Gefängnisstrafe von e ihrem 
Jahr neun Monaten, gegen F G eine solche von :weg Jahren 
angemessen. Die Anrechnung von UNtersuchungshaft beruht auf § 60 
StGB. , die Xbstenentscheidung hinsichtlich der .Angeklagten znzıatß 
und Graßl auf' § 464,hínsíchtlích der .A G auf § 467' StPO. 

geh. Driver. Hengelkcch. Hertel. 
ı 

.Die Re ichsgericntsråte Lv. Weipert 
und Dr. Schultze sind in Fer tenur= 
laub abwesend und daher verhindert, 
ihre Ühterschr taten beízujügen. 

geh. Driver. 
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